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Metallkontoreglement
Dieser Text gilt sinngemäss für weibliche und eine Mehrzahl von Personen.

1. Zweck
Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG (nachfolgend "Bank"

genannt) führt auf Wunsch des Kunden Kapitalanlagen in Edel-

metallen auf Kontobasis (Metallkonto). Diese stellen somit keine

Depotwerte dar. Der Kunde besitzt in der Höhe seines Guthabens

nach Massgabe der folgenden Bestimmungen einen Lieferan-

spruch auf die entsprechende Menge Edelmetall. Die Bank kann

für Gutschriften, Belastungen und Lieferungen minimale

Gewichtseinheiten bzw. Stückzahlen vorschreiben und Gebühren

nach dem jeweils geltenden Tarif erheben.

2. Zinsen/Überziehungen
Guthaben auf Metallkonten werden nicht verzinst. Überziehungen

sind nicht zulässig.

3. Auftragsausführung
Aufträge zum Kauf und zum Verkauf von Edelmetallen erledigt

die Bank als Selbstkontrahent. Die Transaktionen werden jeweils

zum geltenden Marktpreis in Kilo oder Unzen dem Metallkonto

verrechnet. Die Metallbestände werden dem Kunden periodisch

in einem Verzeichnis ausgewiesen und bewertet.

4. Haftungsbeschränkung
Die Bank haftet für die ordnungsgemässe Erledigung der ihr über-

tragenen Aufträge. Sie übernimmt hingegen keine Haftung für die

zeit- und preisgerechte Ausführung von limitierten Verkaufsaufträ-

gen und/oder Stop-Loss-Orders.

5. Lieferanspruch
Der Kunde besitzt in der Höhe seines Metallkontoguthabens

einen Lieferanspruch auf die entsprechende Edelmetallmenge.

Die Bank verpflichtet sich, auf Verlangen des Kunden, die auf

seinem Konto ausgewiesene Metallmenge am Schalter der konto-

führenden Geschäftsstelle auszuhändigen. Diese Verpflichtung

kann jedoch nur insofern aufrechterhalten werden, als auch Dritt-

banken ihren Lieferverpflichtungen nachkommen. Die Ausliefe-

rung der Barren an einem anderen Ort erfolgt, wenn dies

praktisch möglich ist und mit den dort geltenden Gesetzen in Ein-

klang steht, auf Kosten und Gefahr des Kunden. Im Falle von

Krieg, Notstand oder Transferbeschränkungen für Edelmetalle

behält sich die Bank das Recht vor, die Auslieferung an dem Ort

und in einer Weise vorzunehmen, wie ihr dies als zweckmässig

erscheint.

6. Auslieferungsbestimmungen
Die Auslieferung erfolgt in Metall von marktkonformer Grösse und

Qualität. Sofern das Kontoguthaben nicht auf eine Anzahl vertret-

barer Einheiten (bspw. 1-kg-Barren) lautet, ist die Bank berech-

tigt, Barren beliebiger Grösse mit mindestens handelsüblichem

Minimalfeingehalt zu liefern und dabei die zum Zeitpunkt der Lie-

ferung gültigen Fabrikationszuschläge in Rechnung zu stellen.

Das Fein- oder Bruttogewicht von Barren oder die Anzahl an

Münzen wird dem Metallkonto belastet. Ergibt sich dabei zuguns-

ten oder zulasten des Kunden ein Restanspruch, erfolgt der Aus-

gleich grundsätzlich zum Tageskurs, der zum Zeitpunkt der

Abrechnungserstellung gilt. Bezüge sind der Bank aus organisa-

torischen Gründen frühzeitig bekannt zu geben.

7. Gesetzliche Auflagen
Die Auslieferung der Barren unterliegt den jeweils am Bezugsort

geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Bei Lieferungen in der

Schweiz gelangen alle einschlägigen, jeweils geltenden Bestim-

mungen, insbesondere die steuerrechtlichen Vorschriften, zur

Anwendung. Diese und alle übrigen gegenwärtigen und zukünfti-

gen Steuern, Abgaben, Gebühren usw. im In- und Ausland gehen

zulasten des Kunden.

8. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

Bank, die dem Kunden übergeben wurden und von ihm ausdrück-

lich anerkannt wurden. Das vorliegende Dokument ersetzt sämtli-

che bisherige Versionen des Metallkontoreglement.

9. Änderungen des Metallkontoreglements
Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen dieser Bestimmun-

gen vor. Solche Änderungen werden dem Kunden auf dem Zirku-

larweg oder auf andere geeignete Weise bekannt gegeben. Ohne

Widerspruch seitens des Kunden gelten sie innert Monatsfrist als

genehmigt.


